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Personalstatut vom 12. April 1999 (SRS 1.4.5-1) 

Art. Geltender Text Neuer Text Kommentar 

Art. 1 Allgemeines Allgemeines

Abs. 3 3 Für die Lehrpersonen der Volksschule 

gelten die Bestimmungen des Kantons, 

im Übrigen gilt dieses Statut. 

3 Für die Lehrpersonen und Schulleitun-

gen der Volksschule gelten die Bestim-

mungen des Kantons, im Übrigen gilt 

dieses Statut. 

Zum Zeitpunkt des Erlasses des Personal-

statuts wurden die Schulen der Volks-

schule noch nicht von Schulleitungen ge-

führt. Neu sind sie neben den 

Lehrpersonen ebenfalls zu erwähnen. 

Art. 13 2. Anstellungsinstanz 2. Anstellungsinstanz

Abs. 1 lit. 

b. 

1 …. 

b. das Departement Schule und Sport

für die städtischen Lehrpersonen an

den städtischen Schulen sowie das

Personal der gesamtstädtischen unter-

stützenden Schuldienste; es kann

diese Kompetenz ganz oder teilweise

delegieren,

b. das Departement Schule und Sport

für das Personal der besonderen Bil-

dungseinrichtungen; es kann diese

Kompetenz ganz oder teilweise dele-

gieren.

Der Stadtrat ist neu auch für die städti-

schen Schulen (neu besondere Bildungs-

einrichtungen genannt) zuständig. Da die 

Schulen personell ins Departement Schule 

und Sport integriert sind, soll die direkte 

Zuständigkeit des Departements beibehal-

ten werden. Neu soll die Zuständigkeit 

auch für das übrige Personal explizit fest-

gehalten werden, insbesondere soll damit 

die Zuständigkeit für die Einsetzung der 

Schulleitungen klar geregelt werden. Nicht 

notwendig ist eine Regelung für die ge-

samtstädtischen Schuldienste, da diese 

einen Teil der Stadtverwaltung darstellen. 

Abs. 1 lit. 

c. 

1 …. 

c. die Kreisschulpflegen für die in der

Volksschule tätigen städtischen Lehr-

personen; die Überprüfung der Anstel-

lungsvoraussetzungen und die Festle-

gung der Besoldung erfolgt durch das

Departement Schule und Sport.

1 … 

c. die Schulpflege für die in der Volks-

schule tätigen städtischen Lehrperso-

nen; sie kann diese Zuständigkeit im

Rahmen der Bestimmungen des Volks-

schulgesetzes an nachgeordnete Stel-

len oder an Angestellte der Stadtver-

waltung delegieren; die Überprüfung

der Anstellungsvoraussetzungen und

Die Aufgaben der Kreisschulpflegen wer-

den neu von der Schulpflege übernom-

men. Gemäss VSG kann die Anstellung 

von Lehrpersonen und Mitarbeitenden der 

Schulen weiterdelegiert werden, an die 

Leitungen Bildung oder die Schulleitun-

gen. Ausserdem können Aufgaben an An-
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die Festlegung der Besoldung erfolgt 

durch das Departement Schule und 

Sport. 

 

gestellte der Stadtverwaltung zur selb-

ständigen Erledigung übertragen werden 

(Art. 50 Gemeindeordnung). Eine Neube-

urteilung der im Rahmen solcher Delegati-

onen getroffenen Anordnungen kann bei 

der Schulpflege verlangt werden.  

Art. 50 Städtische Lehrpersonen Lohnordnung und Einreihung; 

Schule 

Neu werden auch die im Schulwesen täti-

gen Mitarbeitenden mit einer Anstellung 

als Verwaltungsmitarbeitende von Art. 50 

erfasst. 

Abs. 1 1 Das Stadtparlament erlässt die Lohn-

ordnung der städtischen Lehrpersonen 

auf Antrag der zuständigen Schulbe-

hörde und des Stadtrates. 

 

1 Das Stadtparlament erlässt die Lohn-

ordnung der städtischen Lehrpersonen 

auf Antrag der Schulpflege und des 

Stadtrates. 

 
 

Die Schulpflege ist zuständig für die Lehr-

personen der Volksschule, der Stadtrat für 

diejenigen der besonderen Bildungsein-

richtungen. 

 

 

Abs. 2  2 Die Einreihungen der Verwaltungsstel-

len, die der Schulpflege unterstellt sind, 

regelt der Stadtrat auf Antrag der 

Schulpflege. 
 

Mit dem Erlass der neuen Verordnung 

über die Volksschule in der Stadt Win-

terthur erhält die Schulpflege für ihre ei-

gene Organisation und die Unterstützung 

der Schulleitungen ein vom Stadtparla-

ment bewilligtes Stellenkontingent. Bei der 

Einreihung der entsprechenden Funktio-

nen (insbesondere Leitungen Bildung und 

Schulleitungssekretariate) soll die Schul-

pflege antragsberechtigt sein. 

 

Art. 50a Besondere Ämter und Lohnansätze; 

Polizeikorps und Feuerwehr 

Besondere Ämter und Lohnansätze; 

Polizeikorps und Feuerwehr 

 

Abs. 1 1 Die Präsidentinnen und Präsidenten 

der Kreisschulpflegen, die Stadtam-

männer und Stadtamtsfrauen sowie die 

Friedensrichterinnen und Friedensrich-

1 Die Stadtammänner und Stadtamts-

frauen sowie die Friedensrichterinnen 

und Friedensrichter werden vom Stadt-

rat in die entsprechende Lohnklasse 

gemäss Einreihungsplan eingereiht. 

Die Kreisschulpflegepräsidien werden auf-

gehoben, die Entschädigung für die Schul-

pflegemitglieder hat der Grosse Gemein-

derat (heute Stadtparlament genannt) in 
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ter werden vom Stadtrat in die entspre-

chende Lohnklasse gemäss Einrei-

hungsplan eingereiht. Der Lohn ent-

spricht dem Maximum der jeweiligen 

Lohnklasse. 

Der Lohn entspricht dem Maximum der 

jeweiligen Lohnklasse. 
 

der Verordnung über die zeitliche Bean-

spruchung und Entschädigung der Mitglie-

der der Schulpflege vom 27. September 

2021 festgelegt. 

 

Art. 69 Arbeitszeit, 1. Grundsätze Arbeitszeit, 1. Grundsätze  

Abs. 4 4 Der Stadtrat regelt auf Antrag der zu-
ständigen Schulbehörde die Pflichtstun-
den, die Altersentlastung sowie die Ent-
schädigung und die Übernahme 
besonderer Lehr- und Verwaltungsauf-
träge durch die städtischen Lehrperso-
nen und die Lehrpersonen der Volks-
schule. 
 

4 Der Stadtrat regelt die Pflichtstunden, 

die Altersentlastung sowie die Entschä-

digung und Übernahme von zusätzli-

chen Aufgaben im Schulwesen und in 

den besonderen Bildungsinstitutionen. 

Im Zuständigkeitsbereich der Schul-

pflege entscheidet der Stadtrat auf de-

ren Antrag. 

Für die städtischen Lehrpersonen der be-

sonderen Bildungsinstitutionen ist der 

Stadtrat neu direkt zuständig, für die städ-

tischen Volksschullehrpersonen sowie die 

Lehrpersonen der Volksschule bedarf es 

eines Antrags der Schulpflege. 

 

Unter zusätzlichen Aufgaben im Schulwe-

sen sind im Wesentlichen an kantonal und 

kommunal angestellte Lehrpersonen zu 

erteilende Verwaltungsaufträge (z.B. Tä-

tigkeit als Fachvorsteherschaft, Tätigkei-

ten in Konventen und Konferenzen, Über-

nahme von Schulleitungsaufgaben, etc.) 

sowie die durch Schulleitungen der Volks-

schule zu erbringenden kommunalen Auf-

gaben, wie die Führung von kommunal 

beschäftigtem Personal, zu verstehen. Die 

Übernahme und Entschädigung von Ver-

waltungsaufträgen ist in der Vollzugsver-

ordnung für die Lehrpersonen, Schullei-

tungen und übrigen Funktionen im 

Schulwesen vom 14. Juli 2010 (VVo LP) in 

Art. 16 ff. geregelt.  

Die Schulpflege ist für das Schulwesen, 

d.h. die Volksschule und die Tagesstruktu-

ren sowie die Sonderschulung zuständig 

(Art. 41 Gemeindeordnung).  
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